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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I 
S. 674)  

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) (§ 4 BauNVO) 

1.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind von den nach § 4 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 
BauNVO zulässigen Nutzungen, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für 
sportliche Zwecke nicht zulässig.  

1.1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Ausnahmen gemäß 
§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes) und Nrn. 3.-5 
(Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

1.1.3 Für sonstige nicht störende Gewerbebetriebe nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind 
Räume, nicht jedoch vollständige Gebäude zulässig.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1 Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 
▪ Zahl der Vollgeschosse (Z),  
▪ Grundflächenzahl (GRZ),  
▪ Geschossflächenzahl (GFZ), 
▪ Höhe der baulichen Anlagen (TH, FH). 
 

1.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 kann die zulässige Grundflächenzahl durch die 
Grundfläche von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, von Nebenanlagen 
sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis zu einer Grund-
flächenzahl von maximal 0,8 überschritten werden. 
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1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1 Die maximale Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH), die maximale Traufhöhe (TH) so-
wie die maximale Firsthöhe (FH) sind dem Planeintrag zu entnehmen (wird zur Of-
fenlage ergänzt). Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der äußeren Wandfläche mit 
der Oberkante der Dachhaut. Als Firsthöhe gilt die obere Dachbegrenzungskante. 

1.3.2 Als unterer Bezugspunkt für die maximale Trauf- und Firsthöhe gilt die festgesetzte 
Erdgeschossfußbodenhöhe (wird zur Offenlage ergänzt). 

1.3.3 Die maximale Traufhöhe von Garagen, überdachten Stellplätzen und sonstigen Ne-
benanlagen beträgt 3,5 m bezogen auf die festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

1.4.1 Es gilt die offene Bauweise.  

1.4.2 Zulässig sind entsprechend der Festsetzung je Baufenster in der Planzeichnung 
Einzelhäuser oder Doppelhäuser. 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.5.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.5.2 Untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs und Terrassen-
überdachungen, sowie Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervor-
bauten dürfen die Baugrenzen bis zu 1,50 m überschreiten, wenn sie nicht breiter 
als 5,0 m sind.  

1.5.3 Dachvorsprünge bis 0,60 m dürfen die Baugrenzen auf der gesamten Länge über-
schreiten. 

1.6 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

1.6.1 Die Stellung der baulichen Anlagen der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung) ist der 
Planzeichnung zu entnehmen. 

1.6.2 Bei Hauptgebäuden darf von der angegebenen Firstrichtung maximal 5° abgewi-
chen werden. Nebengebäude und untergeordnete Dächer können eine andere First-
richtung aufweisen. 

1.7 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

Im allgemeinen Wohngebiet WA1 sind je Wohngebäude maximal drei Wohneinhei-
ten zulässig. Im allgemeinen Wohngebiet WA2 ist je Wohngebäude maximal eine 
Wohneinheit zulässig.  

1.8 Garagen, Carports und Stellplätze  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)  

1.8.1 Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen und in den hierfür ausgewiesenen Zo-
nen (Ga) gemäß Planzeichnung zulässig.  

1.8.2 Carports und offene Kfz-Stellplätze sind nur innerhalb der Baugrenzen und in den 
hierfür ausgewiesenen Zonen (Cp / St) gemäß Planzeichnung zulässig.  

1.8.3 Offene Fahrrad-Stellplätze sind im gesamten Baugebiet zulässig. 
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1.9 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 

Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen mit mehr als 25 m³ Brutto-
Rauminhalt sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und der dafür 
vorgesehenen Zonen (Na) gemäß Planzeichnung zulässig. 

Hinweis: 
Für Nebenanlagen an der Grundstücksgrenze gelten die Höhen-, Flächen- und 
Längenbeschränkungen nach § 6 LBO. 

1.10 Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Die öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Quartiersplatz“ ist gärtnerisch an-
zulegen und zu unterhalten. Zulässig sind untergeordnete bauliche Anlagen, die 
dem Nutzungszweck der Grünfläche dienen (wie bspw. Sitzplätze, Spielgeräte). 

1.11 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.1.1 Oberirdische Stellplätze, öffentliche Fußwege und private Erschließungswege sowie 
Feuerwehrzufahrten sind in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung 
(z.B. Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteine, Schotterrasen) mit einem mittleren 
Abflussbeiwert ψ von max. 0,5 herzustellen. 

1.11.1 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie dauerhaft korrosionsfest beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt 
sind. Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen, Verwahrungen etc.) dürfen aus den be-
schriebenen Metallen bestehen. Eine Kontamination des Bodens oder des Gewäs-
sers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet wird, ist dauerhaft auszu-
schließen. 

1.1.2 In den Untergrund eingebundene Tiefgaragen sind, soweit sie nicht überbaut sind 
oder als Wege-, Platz- oder Terrassenfläche genutzt werden, mit einer mind. 40 cm 
dicken Substratschicht zu überdecken und zu begrünen. Bei Gehölzpflanzungen ist 
im Wurzelraum eine Mindestsubstrathöhe von 80 cm zu gewährleisten. 

1.1.3 Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit 
warm- bis neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur unter 2.700 Kelvin) und einem 
Hauptspektralbereich von über 540 Nanometer oder Leuchtmittel mit einer UV-
absorbierenden Leuchtenabdeckung zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht 
und so auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche 
erfolgt und nicht in Richtung des Himmelskörpers. Nach oben strahlende Fassaden-
beleuchtung ist unzulässig.  

1.1.4 Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten Fläche „F1“ ist eine dichte Baum-
Strauch-Hecke aus gebietsheimischen standortgerechten Sträuchern und Bäumen 
mit begleitenden Krautsäumen zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Der Rückschnitt langer Abschnitte der Pflanzung „auf den Stock“ ist nicht zulässig.  

Die Heckenpflanzung ist in einer Breite von 5 m mit daran anschließendem Kraut-
saum in je 1 m Breite anzulegen. Die dauerhafte Höhe der Gehölzpflanzung soll 
mindestens 3 m betragen. Die Heckenpflanzung ist zweizeilig mit einem Pflanzab-
stand von 1,5 m und Reihenabstand von 1,0 m anzulegen (Mindestpflanzqualität der 
Sträucher: 100 cm). In der Hecke sind Bäume als Leitgehölze einzusetzen. Der Ab-
stand der Bäume darf eine Distanz von 15 m zueinander nicht unterschreiten. Zu 
verwenden sind Laubbäume als Hochstämme mit einem Stammumfang von min. 16 
cm. Beidseitig ist ein 1 m breiter Saumstreifen mit Saatgut einer artenreichen, 
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standortgerechten, autochthonen Saumvegetation anzusäen. Dieser ist ein- bis 
zweimal jährlich zu mähen. Empfohlene Gehölzarten sind den Pflanzlisten Nr. 1 und 
Nr. 2 im Anhang zu entnehmen. 

1.12 Anpflanzungen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

1.12.1 Flachdächer und flach geneigte Dächer von Garagen und Carports mit einer Dach-
neigung von < 15° sind zu einem Anteil von mindestens 70 % zu begrünen, sofern 
diese nicht als Terrassen genutzt werden. Die Mindestsubstrathöhe beträgt 10 cm. 
Die Dachfläche ist mit einer standortgerechten Gräser- / Kräutermischung anzusäen 
oder mit standortgerechten Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen. Bei einer 
parallelen Nutzung der Dachflächen durch Solar- bzw. Fotovoltaikanlagen sind die-
se aufzuständern und die Abstände der Modulreihen untereinander, die Modultiefe 
und die Höhenlage der Module auf die Vegetation abzustimmen.  

1.12.2 Entsprechend der Eintragung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ist im 
Bereich der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Quartiersplatz“ ein 
Standort für die Pflanzung eines Baums festgesetzt. Zu verwenden ist ein großkro-
niger Laubbaum als Hochstamm mit min. 18 cm Stammumfang. Der Baum ist dau-
erhaft zu pflegen und zu schützen und bei Abgang durch Neupflanzung gleicher 
Qualität zu ersetzen. Empfohlen werden Baumarten gemäß der Artenliste Nr. 5 im 
Anhang. 

1.12.3 Auf den Baugrundstücken sind pro angefangener 400 m² Grundstücksfläche min-
destens ein hochstämmiger Laub- oder Obstbaum sowie mindestens drei Sträucher 
zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust gleichartig zu erset-
zen. Empfohlen werden Baum- und Straucharten gemäß den Artenlisten Nr. 3 und 
Nr. 4 im Anhang.  

1.13 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung 
des Straßenkörpers / Anschluss anderer Flächen an Verkehrsflächen  
(§ 9 (1) Nr. 11 und 26 BauGB) 

Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, die zur Herstellung des Straßen-
körpers erforderlich sind, sind auf den Grundstücksflächen zu dulden. Dies gilt auch 
für den zur Befestigung der Abgrenzungssteine der öffentlichen Verkehrsflächen nö-
tige Hinterbeton. 

Hinweis:  
Die Masten der Straßenlampen und deren erforderliche Gründung sind auf den an-
grenzenden Grundstücken zu dulden. Die Sicherung erfolgt durch Regelung im 
Kaufvertrag. 
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Anhang – Pflanzliste (Artenempfehlungen) 

Nr. 1: Artenempfehlungen für die Pflanzung von Bäumen innerhalb der Baum-
Strauch-Hecke 

• Vogelkirsche (Prunus avium) 

• Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus) 

• Echte Mehlbeere (Sorbus aria) 

• Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 

• Sal-Weide (Salix caprea) 

 

Nr. 2: Artenempfehlungen für die Pflanzung von Sträuchern innerhalb der Baum-
Strauch-Hecke 

• Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)  

• Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus) 

• Schlehe (Prunus spinosa) 

• Echte Hunds-Rose (Rosa canina)  

• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

• Trauben-Holunder (Sambucus racemosa) 

• Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus) 

 

Nr. 3: Artenempfehlungen für die Pflanzung von Bäumen auf den privaten Bau-
grundstücken 

• Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)  

• Vogelkirsche (Prunus avium) 

• Echte Mehlbeere (Sorbus aria) 

• Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 

• Sal-Weide (Salix caprea) 

 

Nr. 4: Artenempfehlungen für die Pflanzung von Sträuchern auf den privaten Bau-
grundstücken 

• Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)  

• Echte Hunds-Rose (Rosa canina)  

• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

• Trauben-Holunder (Sambucus racemosa) 

• Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus) 
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Nr. 5: Artenempfehlungen für die Pflanzung von Bäumen auf der öffentlichen Grün-
fläche 

• Spitz-Ahorn (Acer platanoides „Allershausen“)  

• Blumenesche (Fraxinus ornus) 

• Vogelkirsche (Prunus avium) 

• Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus)  

• Echte Mehlbeere (Sorbus aria) 

• Krimlinde (Tilia x europaea „Euchlora“) 

 

 

 

  



Gemeinde Oberried Stand: 04.07.2022 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
„Vörlinsbach-Steiertenhof“  gem. § 3 (1) und § 4 (1) i. V. m. § 13b BauGB 

 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 7 von 14 

 

22-07-04 Bebauungsvorschriften (22-06-24).docx 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Als Dachform sind Satteldächer und Walmdächer mit Dachüberstand an Giebel- und 
Traufseiten festgesetzt.  

2.1.2 Die zulässige Dachneigung ist der Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil zu 
entnehmen. Die Dachneigung direkt aneinander angrenzender Doppelhäuser oder 
Hausgruppen muss einheitlich sein. Sollte keine Einigung erzielt werden, gilt 45° 
Dachneigung. Ein Versatz der Firstlinie ist zulässig. 

2.1.3 Garagen und Carports sind entweder in das Gebäude einzubeziehen oder mit Sat-
teldächern mit einer Dachneigung von 25° – 45° zu errichten. Ebenfalls zulässig ist 
die Errichtung mit flachem (0° - 5° Dachneigung) oder flachgeneigtem (5° - 15° 
Dachneigung) Dach. Flache und flachgeneigte Dächer von Garagen und Carports 
sind mit einer vegetativen Dachbegrünung (Mindestsubstrathöhe 5 cm, extensive 
Pflege) zu versehen. 

2.1.4 Dachaufbauten sind in Form von Schlepp,- Giebel- oder Dreiecksgauben sowie 
Dacheinschnitte (Loggien) bis jeweils maximal 5,00 m Breite zulässig. Dies gilt auch 
für Dachaufbauten mit Durchbrechung der Trauflinie (Wiederkehr, Zwerchhaus). Es 
ist nur eine Gaubenform pro Dachfläche zulässig. Giebel- und Dreieckgauben müs-
sen mindestens dieselbe Dachneigung wie das Hauptdach aufweisen. Der seitliche 
Abstand der Dachaufbauten und Dacheinschnitte zu den Ortgängen (seitliche 
Dachbegrenzungskante) sowie zueinander muss mindestens 1,00 m betragen. Der 
Abstand der Dachaufbauten und Dacheinschnitte zum Hauptfirst, gemessen parallel 
zur Dachfläche, muss mindestens 1,25 m betragen. Bei Herstellung einer Wieder-
kehr kann auf den oberen Abstand verzichtet werden. 

2.1.5 Als Dacheindeckung sind ausschließlich rote, braune, graue bis schwarze Ziegel 
oder Dachsteine zulässig.  

2.1.6 Wellfaserzement, Dachpappe und glänzende oder reflektierende Materialien sind im 
gesamten Gebiet nicht zulässig.  

2.1.7 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaikanlagen, Sonnen-
kollektoren) sind aus blendfreiem Material herzustellen. 
 
Hinweis: 
Auf die Verpflichtung gemäß § 8b des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg zur 
Installation von Photovoltaikanlagen bei Neubauten wird hingewiesen. 

2.2 Sichtbare Wandhöhe (§74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.2.1 Festsetzung zur sichtbaren Wandhöhe wird zur Offenlage ergänzt. 

2.2.2 Die Wandhöhe bemisst sich senkrecht zwischen dem Schnittpunkt Außenwand / 
Unterkante Dachhaut und der Geländeoberkante (nach Herstellung der Baumaß-
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nahme), wobei das Giebeldreieck unberücksichtigt bleibt. Die Wandhöhe kann im 
Bereich von Vorbauten und untergeordneten Bauteilen etc. ausnahmsweise über-
schritten werden. 

2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke im Plangebiet sind zu be-
grünen, gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 
 
Hinweise: 
Gemäß § 21 a NatSchG ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen insekten-
freundlich gestaltet werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden. Schotte-
rungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind grundsätzlich keine andere zulässi-
ge Verwendung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO. Gartenflächen sollen ferner 
wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid ver-
pflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 
entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu bepflanzen.  

Bei Gehölzpflanzungen ist das Nachbarrecht von Baden-Württemberg zu berück-
sichtigen.  

2.3.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft 
gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume).  

2.4 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 
maximal 0,80 m bezogen auf die öffentliche Verkehrsfläche zulässig.  

2.4.2 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig, der 
Abstand von Hecken und Hinterpflanzungen zur öffentlichen Verkehrsfläche beträgt 
mindestens 0,50 m. Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig. 

2.4.3 Im Bereich von Wendeanlagen müssen Einfriedungen einen Abstand von mindes-
tens 1,0 m vom Fahrbahnrand als Schutzstreifen einhalten. 

2.4.4 Geschlossene Einfriedungen (Beton- oder Natursteinmauern und Gabionen) sind 
nur als Sockel bis zu einer Höhe von maximal 0,30 m zulässig.   

2.4.5 Stützmauern sind aus Naturstein oder begrünten Gabionen herzustellen.  

2.4.6 Festsetzung zur Höhe von Stützmauern wird zur Offenlage ergänzt. 

2.5 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Wohngebäu-
de zu konzentrieren.  

2.6 Freileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Freileitungen sind unzulässig.  
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2.7 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird auf 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit 
festgesetzt. Bruchteile einer Stellplatzzahl sind auf die nächste volle Stellplatzzahl 
aufzurunden. 

2.8 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

2.8.1 Auf Privatflächen anfallendes Niederschlagswasser ist über Zisternen zu sammeln 
und darf nur selbsttätig gedrosselt (0,3 l/s und je 100 m² Grundstücksfläche) und 
zeitverzögert in den öffentlichen Kanal eingeleitet werden. Das Mindestvolumen der 
Zisterne ist in Abhängigkeit des maßgelblichen Niederschlagsereignisses im Rah-
men des Entwässerungsantrags nachzuweisen. 

2.8.2 Die Notüberläufe von Regenspeichern/Zisternen und Versickerungsanlagen sind an 
die öffentliche Regenentwässerung (Regenwasserkanal) anzuschließen. 

2.8.3 Festsetzung zur Versickerung auf Privatflächen wird zur Offenlage ergänzt. 
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3 HINWEISE 

3.1 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. 

3.2 Beleuchtung 

Gemäß § 41a Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt (Änderungsge-
setz zum BNatSchG gültig ab dem 01.03.2022) sind neu zu errichtende Beleuch-
tungen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen 
und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen 
Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 

3.3 Artenschutzrechtliche Hinweise: Rodungszeitraum 

Vogelarten 

Gemäß § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Sep-
tember abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen 
oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.  

Haselmäuse 

Aufgrund des möglichen Vorkommens von Haselmäusen im Bereich des Biotops 
„Feldgehölze und Hohlwege E Oberried, Biotopnr. 180133150832“ muss eine Fäl-
lung bzw. ein Rückschnitt von Gehölzen in diesem Bereich zwischen 01. Dezember 
und 28./29. Februar durchgeführt werden, wobei sowohl bei der Fällung / beim 
Rückschnitt als auch beim Abtransport der gefällten Gehölze / des Schnittguts die 
Flächen nicht mit Maschinen befahren werden dürfen. Andernfalls kann es zur Tö-
tung von sich im Winterschlaf befindlichen Haselmäusen in Bodennestern kommen. 
Mit der Stockrodung (Entfernung der verbliebenen Wurzelstöcke) darf frühestens 
am 01. Mai begonnen werden, sodass die aus dem Winterschlaf erwachten Hasel-
mäuse (Bodennester befinden sich häufig im Bereich der Wurzelstöcke) abwandern 
können. 

3.4 Insektenfreundliche Gestaltung von Gärten 

Gemäß § 21a NatSchG ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen insektenfreund-
lich gestaltet werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden. Schotterungen 
zur Gestaltung von privaten Gärten sind grundsätzlich keine andere zulässige Ver-
wendung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO. Gartenflächen sollen ferner was-
seraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden.  
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3.5 Bodenschutz  

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Gesetzliche Grundlagen finden sich im BBodSchG und für den 
Bereich der Bauleitplanung in § 1 a BauGB. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen 
auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Erdarbeiten sollten grundsätzlich nur auf gut abgetrocknetem und bröseligem 
Boden und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen  

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des 
Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

3.6 Biotopschutz 

Das an das Bebauungsplangebiet angrenzend vorhandene, nach § 33 NatSchG ge-
schützte Biotop „Feldgehölze und Hohlwege E Oberried, Biotopnr. 180133150832“ 
dient dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von zwei Feldhecken entlang ei-
nes Hohlwegs. Unzulässig sind sämtliche Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 
einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können.  

Während der Bauphase ist das Biotop entlang der Baugrundstücke auszuzäunen. 
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Baustellen-, Rangier- und Lagerflächen sind außerhalb des geschützten Biotops an-
zulegen. Abgetragener Mutterboden muss außerhalb des Biotops gelagert werden. 
Eventuelle Bodenaufträge oder -abträge zur Geländeanpassung müssen die Gren-
zen des Biotops einhalten und dürfen diese nicht überschreiten. 

3.7 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologi-
sche Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG 
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz 
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.8 Grundstücksentwässerung 

Alle häuslichen Abwässer sind in die öffentliche Kanalisation der Gemeinde Ober-
ried mit nachgeschalteter zentraler Sammelkläranlage des Abwasserzweckverban-
des Breisgauer Bucht abzuleiten. Da die öffentliche Kanalisation im Trennsystem 
ausgeführt ist, ist auf eine richtige und vollständige Trennung des Abwassers zu 
achten: Häusliche Abwässer sowie belastetes Niederschlagswasser sind in den 
Schmutzwasserkanal abzuleiten. Auf die örtliche Entwässerungssatzung wird hin-
gewiesen. Das in den Arbeitsmaterialien zum Umgang mit Regenwasser – Regen-
wasserrückhaltung – beschriebene Bewertungsverfahren der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg ist durchzuführen. 

3.9 Starkregen 

Die Stichstraße wird über eine Querneigung talseitig, d.h. in Richtung Norden, ent-
wässert. Bei Starkniederschlagsereignissen kann das abfließende Niederschlags-
wasser, welches im Regenwasserkanal keine Aufnahme über die Straßeneinläufe 
findet, im Wesentlichen über die Straße im Baugebiet bis in die talseitigen Wiesen 
abgeleitet werden. 

Im Bereich von Ein- und Zufahrten zu einzelnen Grundstücken müssen bauliche 
Vorkehrungen getroffen werden, um Starkregenereignisse schadlos ableiten zu 
können. Die betroffenen Grundstücke sind in der nachfolgenden Abbildung darge-
stellt.  
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Darstellung der betroffenen Grundstücke (genordet, ohne Maßsstab) 

Auf den beiden Grundstücken westlich der Notzufahrt (rot markiert) ist die Stellplatz-
fläche mit Gefälle in Richtung Straße auszuführen und die Stellplatzfläche mit einem 
Hochbord (Anschlag 12 cm) abzuschließen. Auch auf der anschließenden westli-
chen Seite der Notzufahrt muss bis zum Hochpunkt ein solches Hochbord vorgese-
hen werden. Für die beiden Grundstücke südwestlich der Stichstraße (blau markiert) 
sind die Stellplatzflächen ebenfalls mit Gefälle zur Straße auszuführen. 

Generell ist geplant, den Gehweg im Plangebiet mit Flachborden (Anschlag 4 cm) 
auszuführen. 

3.10 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

3.11 Löschwasserversorgung 

Wird zur Offenlage ergänzt.  

3.12 Abfallwirtschaft 

Wird zur Offenlage ergänzt.  

3.13 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Stäube 
oder Geräuschen kommen, diese sind als ortsüblich hinzunehmen.  
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Oberried, den  
 
 
 
 
 
 
Klaus Vosberg 
Bürgermeister      Planverfasser 
   
 
 
 
 

  

Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Gemeinde 
Oberried übereinstimmen. 
 
 
Oberried, den  
 
 
 
Klaus Vosberg 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre-
tens ist der __.__.2022 
 
 
 
Oberried, den  
 
 
 
Klaus Vosberg 
Bürgermeister 

 


